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	Der Präsident des Landgerichts Berlin I
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Dienstanweisung für die Verwendung und Prüfung privater ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel im Dienstgebäude

§ 1 – Geltungsbereich 
(1) Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Beschäftigten des Landgerichts Berlin I. Beschäftigte sind im Sinne dieser Vereinbarung sowohl die Richterinnen und Richter wie auch die Beamtinnen und Beamten und Tarifbeschäftigten des Landgerichts Berlin I.

(2) Gegenstand der Dienstanweisung sind privat eingebrachte ortveränderliche elektrische Betriebsmittel. Mithin Elektrogeräte, die während des Betriebes bewegt oder leicht von einem Platz zum anderen gebracht werden können, während sie an den Versorgungsstromkreis angeschlossen sind, z. B. Haushaltsgeräte, Verlängerungsleitungen, Geräteanschlussleitungen. Privat eingebracht bedeutet, dass diese nicht durch den Dienstherrn zur individuellen oder allgemeinen Nutzung zur Verfügung gestellt wurden.

§ 2 – Grundsätze 
(1) Die grundsätzliche Entscheidung, welche privaten ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel in das Dienstgebäude des Präsidenten des Landgerichts Berlin I eingebracht und an das Stromnetz angeschlossen werden dürfen, obliegt der Hausleitung und deren beauftragte Hausverwaltung.
(2) Die Hausverwaltung prüft auf Antrag, ob eine Genehmigung zur Nutzung des privaten ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittels erteilt wird. 
(3) Die Nutzung ohne Genehmigung ist nicht statthaft. 
(4) Die Entfernung oder der Umzug eines genehmigten Gerätes ist der Hausverwaltung anzuzeigen.
(5) Die Nutzung der Geräte erfolgt auf eigene Gefahr. 
(6) Die Eigentümer*innen und Nutzer*innen der genehmigten als auch ungenehmigten privaten elektrischen Betriebsmittel haften für alle Schäden, die infolge des Gebrauchs im Dienstgebäude entstehen. 
(7) Geräte mit elektrischen Heizungen im Bodenbereich (z.B. Wasserkocher, Kaffeemaschinen etc.) dürfen nur auf nicht brennbaren Unterlagen (z.B. einer Fliese) aufgestellt werden. Die Bereitstellung der Unterlage obliegt der Eigentümerin/dem Eigentümer bzw. der Nutzerin/dem Nutzer. 
(8) Für eine etwaige Entsorgung des Geräts nach den geltenden Entsorgungsbestimmungen ist die Eigentümerin/der Eigentümer bzw. die Nutzerin/der Nutzer verantwortlich. Sie/Er trägt die dadurch entstehenden Kosten. 


§ 3 – Allgemeine Anforderungen
(1) Die Genehmigung wird nur erteilt, soweit 
1. das Gerät nachweislich einer GS- und CE-Zertifizierung unterlag 
2. die Energieklasse A+ (Energieklassifizierung vor März 2021) bzw. C (ab März 2021) für Neugeräte nicht unterschritten wird.

(2) Die Geräte werden im Rahmen der Genehmigung gemäß §4 dieser Dienstanweisung einer Prüfung nach GUV-V A3 durch eine zertifizierte elektrotechnisch unterwiesene Person unterzogen. Sollte bei der Prüfung ein Defekt eines elektrischen Gerätes festgestellt werden, wird keine Genehmigung erteilt. Elektrische Anlagen im Sinne der DGUV Vorschrift 3 und Betriebsmittel müssen sich in sicherem Zustand befinden und sind in diesem Zustand zu erhalten. Der sichere Zustand ist vorhanden, wenn elektrische Anlagen und Betriebsmittel so beschaffen sind, dass von ihnen bei ordnungsgemäßem Bedienen und bestimmungsgemäßer Verwendung weder eine unmittelbare (z.B. gefährliche Berührungsspannung) noch eine mittelbare (z.B. durch Strahlung, Explosion, Lärm) Gefahr für den Menschen ausgehen kann.
Der geforderte sichere Zustand umfasst auch den notwendigen Schutz
gegen zu erwartende äußere Einwirkungen (z.B. mechanische Einwirkungen,
Feuchtigkeit, Eindringen von Fremdkörpern).

(1) Von der Genehmigung grundsätzlich ausgeschlossen sind neu eingebrachte Kochplatten, Toaster, private Heizlüfter, Heizkissen und –decken, Kabel gebundene Lichterketten, Heizlampen, Klimageräte und Ladegeräte für E-Bikes.

§ 4 - Prüfung nach GUV-V A3 
(1) Die in das Dienstgebäude eingebrachten privaten ortveränderlichen elektrischen Betriebsmittel unterliegen der regelmäßigen Prüfung nach GUV-V A3. Die Prüfung erfolgt durch eine zertifizierte elektrotechnisch unterwiesene Person ( DGUV Vorschrift 3/VDE 0105), sowie der zertifizierten unterwiesenen Person für die Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln.
(2) Die Wiederholungsprüfungen finden gemäß den Bestimmungen der DGUV in regelmäßigen Abständen statt.
(3) Bereits in das Dienstgebäude eingebrachte, private ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel, bei denen im Rahmen der regelmäßigen Prüfung nach GUV-V A3 ein Defekt oder Mangel festgestellt wurde, dürfen nicht weiter betrieben werden und sind unverzüglich aus dem Dienstgebäude zu entfernen.


§ 5 - Übergangsvorschriften 
(1) Geräte, die bis zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Dienstanweisung bereits auf dem bisher vorgeschriebenen Weg angemeldet wurden, bleiben von einer erneuten Bewilligung durch den Dienstherrn unberührt, unterliegen jedoch der regelmäßigen Prüfung gemäß § 4 Abs. 2 dieser Dienstanweisung. 
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Berlin, den 14.02.2024



i.V. Dr. Mauntel
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